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Schweizerischer Veredlungsverkehr in Seidengeweben.

Die schweizerischen Vorschriften über den Veredlungsver-
kehr in Seidenwaren gestatten eine weitgehende Äusnützung
der ausländischen Seidenhilfsindustrie. Umgekehrt macht,
wiederum auf dem Wege des zollfreien Veredlungsverkehrs,
die ausländische Seidenweberei in bedeutendem Umfange von
der schweizerischen Seidenhilfsindusfrie Gebrauch. Die im
allgemeinen anerkannte Gegenseitigkeit dieses Verkehrs kommt
der schweizerischen Seidenweberei, wie auch der Seidenhilfs'
industrie zugute. Als wichtigste Träger des für die Schweiz
aktiven Veredlungsverkehrs sind wohl die zahlreichen aus-
ländischen Niederlassungen schweizerischer Seidenwebereien zu
betrachten, die einen Teil ihrer Erzeugung in der Schweiz
färben, bedrucken und ausrüsten lassen.

Die Beanspruchung der ausländischen Hilfsindustrie durch
die schweizerische Seidenweberei wird durch den ausgewiesenen
Veredlungsverkehr nicht vollständig erfaßt, da große Posten
Rohgewebe als solche ausgeführt und erst im Bestimmungs-
lande gefärbt oder bedruckt werden. Es gilt dies insbesondere
für Ware, die nach Kanada bestimmt ist, da Rohgewebe
dort einen erheblich niedrigeren Zoll bezahlen als die gefärbten
Stoffe; in kleinerem Umfange trifft dies auch auf Sendungen
nach Großbritannien zu, da in diesem Falle der Einfuhrzoll,
wie auch die englischen Zollrückvergütungen gewisse Vorfeile
bieten, lieber die Ausfuhr von Rohgeweben fehlen besondere

'^Angaben; die Posten bilden einen Bestandteil der allgemeinen
Position der ganz- und halbseidenen Gewebe, auch gefärbt.

Die schweizerische Handelsstafistik gibt erschöpfende Aus-
kunft über den Veredlungsverkehr, wobei für den aktiven
Verkehr, zwischen dem Transitveredlungsverkehr, d.h. Ver-
èdlung ausländischer Ware in der Schweiz und Wiederausfuhr
in ein anderes Land, und dem übrigen aktiven Veredlungs-
verkehr, d.h. Veredlung ausländischer Ware in der Schweiz
und Rücksendung der Ware.in das Herkunftsland unterschieden
wird, Bei dem statistisch nachgewiesenen, für die Schweiz
Passiven Veredlungsverkehr, handelt es sich um schweizerische
im Ausland veredelte Ware, die wieder in die Schweiz zurück-
kehrt. Schweizerische Erzeugnisse, die im Auslande veredelt
werden und im Veredlungslande bleiben oder vom Veredlungs-
lande aus weiterbefordert werden (z. B. schweizerische Roh-
gewebe, die in Frankreich bedruckt werden und von dort
aus nach Deutschland gelangen), lassen sich statistisch nicht
ausscheiden; diese Posten sind vielmehr in den Ausfuhr-
mengen nach den entsprechenden Ländern enthalten.

Die schweizerische Seidenhilfsindustrie besorgt für aus-
ländische Firmen das Färben, Schlichten und Beschweren von
natürlicher und künstlicher Seide und das Abkochen, Bleichen,
Färben, Ausrüsten und Appretieren (Moirieren, Gaufrieren

usf.) von Geweben und Bändern. Das Färben und Erschweren
von natürlicher und künstlicher Seide ist gegen früher er-
heblich zurückgegangen, dagegen wird in steigendem Maße die
Veredlung ausländischer Seidengewebe in der Schweiz vorge-
nommen. So ist bekannt, daß insbesondere die erst in den
letzten Jahren entstandene Seidenweberei in den Ost- und
Balkànstàaten in hohem Maße auf die Veredlungsarbèit der
schweizerischen Industrie angewiesen ist; ohne die Mitwirkung
der schweizerischen und anderer ausländischer Färbereien
wären diese künstlich gezüchteten Industrien überhaupt nicht
lebensfähig.

Wir lassen nunmehr eine Uebersicht der Leistungen der
schweizerischen Färberei, Druckerei und Ausrüstungsindustrie
im Veredlungsverkehr folgen, wobei wir die verschiedenen
Veredlungsarfen in drei Hauptverfahren, nämlich das Färben,
Drucken und Ausrüsten (einschl. Appretieren) zusammengezogen
und uns auf die ganz- und halbseidenen Gewebe der Tarif-
nummer 447 b beschränkt haben. Eine Ware, die zum Beispiel
zum Färben und Ausrüsten in die Schweiz gelangt ist,
wurde unter die Rubrik „gefärbt" eingereiht und eine Ware,
deren Vorschrift auf Färben, Bedrucken und Ausrüsten lautet,
ist in die Kategorie „bedruckt" aufgenommen worden. Das
Abkochen der Ware allein wurde nicht berücksichtigt. Da es end-
lieh zur Beurteilung der Arbeit der schweizerischen Seidenhilfs-
industrie für die ausländische Seidenweberei gleichgültig ist,
ob die in der Schweiz veredelte Ware in das Ursprungsland
zurückgekehrt ist oder von der Schweiz aus in ein anderes
Land geschickt werden mußte, so wurden die Zahlen für den
Transitveredlungsverkehr und den übrigen aktiven Veredlungs-
verkehr zusammengezogen. Wir erhalten auf diese Weise
folgendes Bild:

Es wurden im aktiven Veredlungsverkehr in der Schweiz
im Jahr 1927 .Seidengewebe gefärbt bedruckt ausge-

kg kg rüstet kg
aus Deutschland 109,20.0 100,300 27,100

„ Frankreich 49,500 15,300 26,000

„ Italien 42,900 15,600 59,600

„ Oesterreich 26,400 1,400 100

„ Großbritannien 3,000 39,500 1,300

„ übrigen Ländern 124,800 12,300 23,000

zusammen 1927: 355,800 184,400 1.37,100

1926: 223,500 104,400 ' 112.200
Unter den „übrigen Ländern" sind in der Hauptsache die

Tschechoslowakei, Ungarn und Polen zu verstehen.
Soweit die Färberei in Frage kommt, wird die schweizerische

Industrie hauptsächlich von der deutschen, italienischen, tsche-
choslowakischen und ungarischen Seidenweberei in Anspruch


	...

